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Ernst und Scherz.
1. Im WUrttembergischen Oberland kam folgendes vor: Ein Lehrer befahl einem

Fortbildungsschüler während des Unterrichtes, die Bank zu verlassen. Der Schiller wider-
feiste sich der Aufforderung des Lehrers. Dies zeigte der Lehrer beim Strafrichter, an und
der Schüler wurde zu vierzehn Tagen Gefängnis verurteilt. Auf eingelegte Berufung kam
die Sache vor das Reichsgericht, und dieses entschied wie folgte „Der Lehrer, der in der

Fortbildungsschule das Aufsichtsrecht ausübt, ist als Beamter anzusehen. Demgemäß ist
der einem solchen Lehrer bei Ausübung dieses Rechts geleistete Widerstand als Widerstand
gegen die Staatsgewalt nach K 186 des Strafgesetzbuches zu bestrafen. In diesem vorliegenden
Falle ist daher die Berufung des Fortbildungsschülers zu verwerfen und die ihm vom
Gerichte zudiktierte Gefängnisstrafe aufrecht zu erhalten."

2. Blindcspräsideiit und Sekundarschiiler. Dem „Zürcher Volksblatt" wird aus
Winterthur folgende Geschichte erzählte Vor wen-gen Tagen machte ein Sekundarfchiiler
bei seinem Lehrer das Gesuch geltend, seine Weihnachtsferien einige Tage vor der üblichen
Zeit antreten zu dürfen, da er einen Besuch abzustatten beabsichtige. Der Lehrer verwies
den Jüngling mit seinem Gesuche an den Präsidenten, und da der Gesuchstcller absolut keine

Zwischeninstanzen erkennen wollte, glaubte er, der Präsident, dem er fein hochwichtiges
Ersuchen zum Entscheid vorzulegen habe, könne niemand anders sein, als der Bundes-
Präsident. Gedacht, getan, das Jericngesuch ging an den Bundespräsidentcn ab. Es soll
mm tatsächlich eine in aller Form geschriebene Antwort eingetroffen fein, und zwar wird
dem Schüler vom Chef des Departemenles des Innern mitgeteilt, daß der Bundesrat auf
das eingereichte Gesuch nicht eintreten könne, da er in Sachen inkompetent sei. Das Schrift-
stück trägt die eigenhändige Unterschrift von Bundesrat Rufsy, dem Vorsteher des genannten
Tepartementes.

3. Aus der Schule. Lehrer: „Wer war Kolumbus?" Schülerin: „Ein Vogel."
Lehrer: „Wie so ein Vogel?" Schülerin: „Weil es im Schulbuch heißt: Das Ei des
Kolumbus!"

4. Ueber das Entstehen des „Nürnberger-Trichters", der vor einem Viertel-
sahrtaufend das Licht der Welt erblickte, liest man in deutschen Blättern: Als man 1647
schrieb, erschien von dem Nürnberger Ratsherrn Georg Philipp Harsdörfser, dem Begründer
des „Gekrönten Blumenordens", auch „Gesellschaft der Schäfer an der Pegnilz" genannt,
der „Poetische Trichter, die deutsche Dicht- und Reimkunst in sechs Stunden einzugießcn".
Das Werk fand so günstige Aufnahme, daß bereits drei Jahre später eine zweite Auflage
notwendig wurde.

5. Den» kleinen Fritz war von dessen Vater ein Neufundländer versprochen worden.
„Ja," sagte der Kleine, „dann brauche ich auch noch einen kleinen Bruder." — „Wozu
denn?" — „Nun. ich will mit dem Hunde und dem Bruder im Garten spielen, dann den
Bruder in den Fluß werfen, und mein Hund muß dann ins Waffer springen und
ihn herausziehen — genau so, wie es in der Geschichte steht, die mir Mama heute vor-
gelesen hat."

6. Die sechsjährige Elisabeth geht mit der fünfjährigen Marie spazieren: sie sehen
ine braune und eine weiße Kuh. „Warum nur", sagt Marie, „die Kühe so verschieden

und?" — „Weißt du," erwiderte die weise Elisabeth, „die branne Kuh gibt den Kaisee.
die weiße aber die Milch!"

7. Ein dreijähriger Junge sollte zu Bett gebracht werden und sein Gebet sprechen,
er wollte aber weiter spielen. „Wird," fragte er, „Gott morgen auch da sein?" — „Ja,
warum?" — „Dann will ich mit dem Beten lieber bis morgen warten!"

8. In einem Konzerte, dem ein fünfjähriger Knabe mit seinem Vater anwohnte,
wurde ein Sänger herausgerusen, und er wiederholte sein Lied. „Papa," fragte der Knabe,

hat der Mann feine Sache schlecht gemacht, daß er sie nochmals machen muß?"
9. Zweifelhaftes Lob. Autor: „Und darf ich fragen, welchen Eindruck meine

Gedichte auf Sie gemacht?" Kritiker: „Ich habe sie höchst befriedigt aus der Hand
gelegt."

DM" lvcr ein Buch, ein Bieternngswerk, eine Zeitschrift bestellen null
oder ein früher erschienenes 2?uch ?u ermäßigtem preise antiquarisch wünscht,

wende sich an Hans von Matt, Buchhandlung und àtiquariat in chstans.
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Juiftüt des 1. Mtrs 1898:
Der verlorene Sobn. Ein Schwarzwälder Vauernroman von

Margarete von Oerhen.
London, das moderne Zl?adv?lon. Bon Rollo-Reuschel. Mit

9V Illustrationen.
Mlscbe Sotter. Ein sozialer Roman aus der Gegenwart von

Marne von Hütten.
Fricdricb Svcrbcck» der Erneuerer christlich-deutscher Kunst

Bon I. Ming. Mit vielen Abbildungen.
'Sas /Duttcrgottesbild von llxurzenarün. Ge'chichtl. Erzählung

aus der Zeit des west àl. I irdens von Io'ph Baierlein.
Ser lpriester-Ilrzt von Mörisdoten. Aìit 9 Illustrationen.
L5in nâebtlicbes àdent.uer in der Sebrcekenskammer. Nach

dim Englischen des Grant Allen. ?c. ?e. :c.

Beilagen:
Für unsere Frauen und Töchter. Hcrausg.von Emy

Gordon. Inhalt: Welche Anforderungen stellt unsere Zeit
an unsere Frauen u Töchter Ueber listet. Novellette. Dies
und Jenes. Haustöchterchen und Dienstbote. Wie kleid» t man
sich am besten? Modeberrcht. Leitfaden z. Anfertigung kirchl.
Arbeiten. Handarbeiten. Kunst i. d. Hausgebrauch. Gesund-
beitspflege. Zimmergärtnerer. Hauswirtschaft. Aerztlicher
Ber ter. Verkehr secke. Die Redaktionspost. Zeitvertreib.

Ver Vttchertlfch. Rundschau auf dem Gebiete der Litte-
ratur und Kunst. Rezensionen zc.

Gesamtzahl cler Zllustrationen: 44.
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